
Sitz und Register Der Sitz der Fondsdepot Bank ist Hof/Saale. 
Die Fondsdepot Bank ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hof/Saale unter der Nummer HRB 2018 eingetragen. 

Zustä dige 
Aufsichtsbehö de 

Bundesanstalt fü  Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Straß  108 
53117 Bonn 
www.bafin.de 

Hauptgeschä tstä igkeit Die Fondsdepot Bank fü rt als Kreditinstitut Depots f cher Kapitalanlagegesellschaften
verwahrt erden. Die Depotinhaber der Fondsdepot Bank haben die Mö lichkeit, Kauf-, Verkaufs- und Tauschtransaktionen ü er das bei der Fondsdepot
Bank gefü rte Depot durchzufü ren. Darü er  hinaus bietet die Fondsdepot Bank Beratern und Kapitalanlagegesellschaften Abwicklungsdienstleistungen
an.  

Anwendbares Recht, 
Gerichtsstand 

Der Vertragsschluss und die gesamte Geschä tsbeziehung zwischen dem Depotinhaber und der Fondsdepot Bank unterliegen deutschem Recht. 
Gerichtsstand fü  Klagen gegen die Fondsdepot Bank ist Hof/Saale.  

Vertragssprache Maß ebliche Sprache fü  das Vertragsverhä tnis  und die gesamte Kommunikation mit dem Depotinhaber ist fü  die Dauer der Geschä tsbeziehung 
die deutsche Sprache. 

Information ü er das 
Zustandekommen des 
Vertrages 

1. Depotvertrag: Der Depotinhaber gibt gegenü   ber der Fondsdepot Bank mit dem ausgefü  llten und unterzeichneten Depoterö  ffnungsantrag ein binden-
des Angebot auf Abschluss eines Depotvertrages ab. Nach dem Zugang dieses Angebots bei der Fondsdepot Bank kommt der Depotvertrag durch die An-
nahme durch die Fondsdepot Bank zustande. Der Depotinhaber verzichtet gemä  ß    § 151 BGB auf den Zugang der Annahmeerkl  r  ä ung der Fondsdepot 
Bank. Nach Durchfü   h  r ung einer ggf. erforderlichen Legi  Bank den Abschluss des Depotvertrages in einem ge-
sonderten Schreiben. 
2. Erwerb und Verä uß erung von Investmentfondsanteilen: Der Depotinhaber gibt gegenü b     er d er Fondsdepot Bank einen vollstä   ndigen und unterzeich-
neten Kauf- oder Verkaufsauftrag ü   ber  Investmentfondsanteile ab. Nach dem Zugang des Kauf-/Verkaufangebots bei der  Fondsdepot Bank kommt der
Kaufvertrag durch die Annahme des Kauf-/Verkaufsangebots durch die Fondsdepot Bank zustande. Der Depotinhaber verzichtet gemä   ß  § 151 BGB auf   
den Zugang der Annahmeerklä  rung der Fondsdepot Bank. Nach der Abwicklung der Kauf-/Verkaufstransaktion erh ä  lt der Depotinhaber eine Abrechnung

                                                                                                      kauf von der Fondsdepot Bank. 

Wesentliche Merkmale der 
Dienstleistung 

1. Depotvertrag: Die Fondsdepot Bank wird nach erfolgter Legitimation des Depotinhabers ein Depot und ggf. erforderliche Unterdepots erö  ffnen.
Im Rahmen des mit der Fondsdepot Bank geschlossenen Depotvertrages verw rt die Fondsdepot Bank die vom Anleger erworbenen Investmentfonds-
anteile. 
2. Erwerb und Verä ß rung von Investmentfondsanteilen: Der Depotinhaber kann Investmentfondsanteile einmalig oder mehrfach, regelmä g 
oder unregelmä g  kaufen oder verkaufen oder tauschen. Durch den Kauf von Investmentfondsanteilen wird der nach 
Bruchteilen am Fondsvermö en. Der Anteil des einzelnen Depotinhabers am gesamten Vermö en des Investmentfonds hä gt von der Anzahl der von 
ihm erworbenen Investmentfondsanteile ab. Der Wert eines Anteils errechnet sich aus dem Wert des gesamten Fondsvermö   gens  geteilt durch die An- 
zahl der ausgegebenen Anteile. 

Zahlung und Erfü lung des 
Vertrages 

1. Depotvertrag: Die Fondsdepot Bank erfü lt ihre Verpflichtung aus dem Depotvertrag durch Bereitstellung und Fü rung eines Depots
der erworbenen Investmentfondsanteile. Die hierfü  zu entrichtende Gebü r sowie die Gebü ren fü eitere Leistungen der Fondsdepot Bank sind dem je-
weils aktuellem Preisverzeichnis zu entnehmen. Die Gebü r fü  die Verwahrung und Verwaltung der im Depot verbuchten Investmentfondsanteile wird
fü  das jeweils laufende Jahr Anfang Januar erhoben. Bei unterjä rig erö fneten Depots wird das Entgelt f r  ü  das verbleibende Kalenderjahr anteilig pro ange-
fangenem Monat im ersten Monat des auf den Er f    ö fnungstermin folgenden Kalenderquartals erhoben.
2. Erwerb und Verä ß rung von Investmentfondsanteilen: Beim Erwerb von Investmentfondsanteilen verschafft die Fondsdepot Bank dem Depotin-
haber Eigentum an den erworbenen Anteilen durch deren Einbuchung in das Depot. Der Kaufpreis fü  r Investmentfonsanteile kann von der Fondsdepot
Bank ggf. im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens zu Lasten des vereinbarten Kontos eingezogen werden. 
Zudem besteht die Mö lichkeit der Ü erweisung des Kaufpreises durch den Depotinhaber.  
Bei der Verä ß rung von Investmentfondsanteilen werden die betreffenden Anteile aus dem Depot des Depotinhabers ausgebucht und von der 
Fondsdepot Bank verä ß rt. Der Verkaufserlö  wird auf das vereinbarte Konto des Depotinhabers ü erwiesen. 

Informationen zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen gemä § 312b ff. BGB in Verbin-
dung mit BGB-InfoV 
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Name und ladungsfä ige 
Anschrift des 
Unternehmers 

Fondsdepot Bank GmbH 
Windmü lenweg 12 
95030 Hof 

(im Nachfolgenden „ ondsdepot Bank” genannt) 

Telefon +49 (0) 9281 7258-3000
Telefax +49 (0) 9281 7258-46118
E-Mail info@fondsdepotbank.de  

Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ihre Geschä tsfü rer: 
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Gerhard Lugert, Dr. Claus Stickler (Sprecher der Geschä  ftsfü  
 
hrung)



Preise 1. Depotvertrag: Fü  Entgelte im Zusammenhang mit der Fü rung des Depots gilt das jeweils aktuelle Preisverzeichnis der Fondsdepot Bank. Entgelte
kö nen im Laufe der Geschä tsbeziehung Änderungen unterliegen. Das jeweils gü tige Preisverzeichnis kann der Depotinhaber bei der Fondsdepot Bank
anfordern.   
2. Investmentfondsanteile: Beim Erwerb bzw. der Verä ß rung von Investmentfondsanteilen kann ein Ausgabeaufschlag bzw. ein Rü   cknahmeabschlag 
anfallen. Darü er hinaus kö nen jä rliche Gebü ren fü  die Verwaltung der Fonds erhoben werden. Angaben zur Hö e des Ausgabeaufschlages bzw. 
Rü knahmeabschlages und der jä rlich anfallenden Vergü ungen sind in den jeweiligen Verkaufsprospekten der Fonds enthalten.

Steuern Einkü fte aus Anteilen an Investmentvermö en kö nen der Besteuerung als Kapitaleink n   ü fte unterliegen. Ebenfalls steuerpflichtig sind Gewinne aus der
Verä ß rung von Investmentfondsanteilen, wenn diese binnen eines Jahres nach Erwerb wieder verä ß rt werden, und soweit es sich um sog. Zwischen-
gewinne im Sinne des Investmentsteuergesetzes handelt.  
Abhä gig vom jeweiligen Steuerrecht (In- oder Ausland) kö nen bei der Zahlung von Erträ en  und Verä ß rungserlö en Kapitalertrags- und/oder son-
stige Steuern anfallen, die an die jeweilige Steuerbehö de abgefü rt werden und daher den an den Depotinhaber zu zahlenden Betrag mindern.
Bei Fragen zur steuerlichen Behandlung von Erträ en sollte der Depotinhaber sich an die fü  ihn zustä dige Steuerbehö de bzw. an seinen steuerlichen
Berater wenden. 

Hinweis auf Risiken und 
Preisschwankungen 

Investmentfondsanteile unterliegen preislichen Schwankungen. Es besteht das Risiko sinkender Anteilpreise, denn bei in Investmentvermö   gen gehalte-
nen Vermö enswerten spiegeln sich Wertverluste im Fondsanteilpreis wider. Auf solche Preisschwankungen und Wertver ä  nderungen auf dem Finanz-
markt hat die Fondsdepot Bank keinen Einfluss. Die Entwicklung der Anteilpreise in der Vergangenheit erlaubt keine Prognose f ü   r die Zukunft.

Stand: September 2007
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Widerrufsbelehrung fü   
den Depotinhaber 

Widerrufsrecht bzgl. des Depotvertrages 
Der Depotinhaber kann seine auf die Erö fnung des  Vertragserklä ung  innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Grü   nden 

 Frist beginnt fr ü   h lehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genü   gt die rechtzeitige Absen-

Der Widerruf ist zu richten an:  

Fondsdepot Bank GmbH 
95025 Hof 

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurü kzugewä ren und ggf. gezogene Nutzungen (z.
herauszugeben. Kann der  oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurü   ckgewä  h-
ren, muss er insoweit ggf. Wertersatz leisten. 

Widerrufsrecht bzgl. Investmentfondsanteile 
Bei dem Kauf von Investmentfondsanteilen besteht kein Widerrufsrecht nach den Vorschriften ü er Fernabsatzvert
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die die Fondsdepot Bank keinen Einfluss hat. 

Der Kä fer kann den Kauf von Investmentfondsanteilen jedoch nach § 126 InvG widerrufen.

Hinsichtlich dieses Widerrufsrechtes gilt:
Wenn der Kauf von Investmentfondsanteilen auf Grund mü dlicher Verhandlungen auß rhalb der stä digen Geschä tsrä me desjenigen, der 
die Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zu Stande kommt, ohne dass der Verkä fer oder Vermittler zu den Verhandlungen
vom Kä fer aufgefordert worden ist, so ist der Kä fer berechtigt, seine Kauferklä ung innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu widerrufen.

Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn ein Gewerbetreibender die Anteile fü  sein Betriebsvermö en erworben hat. 

Der Lauf der Frist beginnt 

• fü   r auslä disch e Investmentfondsanteile, wenn dem Kä  ufer die Durchschrift des Antrags auf
Vertragsabschluss ausgehä digt worden ist.

• fü  inlä dische oder auslä dische Investmentfondsanteile, die nicht EG-Investmentanteile sind, 
wenn dem Kä fer der ausfü rliche Verkaufsprospekt angeboten worden ist und 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genü t die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten:
• bei inlä ischen Investmentfondsanteilen: an die Kapitalanlagegesellschaft 
• bei auslä ischen Investmentfondsanteilen: an die Verwaltungsgesellschaft oder deren Repr entanten 

Widerrufsfolgen
Hat der Kä er vor dem Widerruf bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm  

• bei inlä ischen Investmentfondsanteilen: von der Kapitalanlagegesellschaft 
• bei auslä dischen Investmentfondsanteilen: von der Verwaltungsgesellschaft 

gegen Rü kü ertragung der erworbenen Anteile der Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklä ung und die 
bezahlten Kosten zu erstatten. 

                                                                                                                                                                                       Ende der Widerrufsbelehrung

Depots gerichtete
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Vertragliche 
Kü ingungen

1. Depotvertrag: Der Depotinhaber kann den Depotvertrag ohne Mindestvertragslaufzeit jederzeit kü digen. Die Fondsdepot Bank kann den Depotver-
trag mit einer Frist von sechs Wochen kü digen. Von dieser Regelung abweichende Bestimmungen kö nen sich ggf. aus Besonderen Vertragsbedingun-
gen ergeben. Nach dem Wirksamwerden der K   nü
Depotinhaber ausgekehrt. 
2. Investmentfondsanteile: Die Regelungen ü er die Kü digung und Auflö ung des jeweiligen Investmentfonds sind dem Verkaufsprospekt zu ent-
nehmen. 

Depot verbuchte Investmentfondsanteile ver ä  u ß   ert und der Gegenwert an den 
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